
 
Outputorientierte  

Innovationsförderung 

1. Rechtsgrundlage, Zuwendungszweck, Zu-
wendungsart 

1.1 Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB) GmbH fördert nach Maßgabe dieser 
Richtlinie im Wege der Projektförderung die er-
folgreiche Markteinführung innovativer Pro-
dukte sowie innovativer Produktionsverfah-
ren  durch Gewährung einer Zuwendung. 

 Mit der finanziellen Förderung der erfolgreichen 
Vermarktung einzelbetrieblicher Innovationen 
soll ein finanzieller Anreiz zur beschleunigten 
Umsetzung von Innovationsvorhaben erbracht 
werden. 

1.2 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung 
der Zuwendung besteht nicht, vielmehr ent-
scheidet die ISB GmbH nach pflichtgemäßem 
Ermessen im Rahmen der verfügbaren Mittel. 

2. Zuwendungsempfänger 

2.1  Zuwendungsempfänger sind Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft, deren Beschäftigten-
zahl 50 Mitarbeiter nicht überschreitet. Befindet 
sich der Antragsteller zu mehr als 25 % im Be-
sitz eines Unternehmens, dessen Beschäftig-
tenzahl oberhalb der genannten Grenze liegt 
(Ausnahme: öffentliche Beteiligungsgesellschaf-
ten, Risikokapitalgesellschaften), so ist eine 
Förderung im Rahmen dieses Förderprogram-
mes nicht möglich. 

2.2  Von der Förderung ausgeschlossen sind Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft in den 
Sektoren, die durch den EGKS-Vertrag geregelt 
sind. 

2.3 Von der Förderung ausgeschlossen sind Unter-
nehmen, die sich überwiegend im Besitz der öf-
fentlichen Hand befinden. 

3. Förderungsvoraussetzungen 

3.1 Gefördert wird die erfolgreiche Vermarktung von 
Ergebnissen einzelbetrieblicher Produkt- und 
Produktionsverfahrensentwicklungen, die zum 
Zeitpunkt ihrer Markteinführung den bis dahin 
geltenden Stand der Technik innerhalb von 
Rheinland-Pfalz durch einen nicht unwesentli-
chen innovativen Anteil fortgeschrieben haben. 

3.2 Die Forschungs-, Entwicklungs- und Marktein-
führungsphase wurde im Rahmen von Förde-
rungsprogrammen des Landes, des Bundes, der 
EU oder anderen öffentlichen Mitteln finanziell 
nicht unterstützt. 

3.3 Die wirtschaftliche Verwertung der Entwick-
lungsergebnisse muss in einer rheinland-
pfälzischen Betriebsstätte des Unternehmens 
erfolgt sein. 

3.4 Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf die erst-
malige Markteinführung um nicht mehr als ein 
Jahr zurückliegen. 

4. Art, Form und Höhe der Förderung 

4.1 In die Förderung einbezogen werden die in dem 
Jahr vor der Antragstellung mit der Innovation 
erzielten Umsätze, die anhand des betrieblichen 
Rechnungswesens nachzuweisen und von ei-
nem Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer zu 
bestätigen sind. 

4.2 Die Höhe der Förderung wird auf max. 50.000 
EUR beschränkt und ist abhängig von den ins-
gesamt zur Förderung angemeldeten und die 
Förderungsvoraussetzungen erfüllenden Inno-
vationen. 

4.3 Die Förderung wird auf max. 20 % des nachge-
wiesenen und berücksichtigungsfähigen Um-
satzanteils begrenzt. 

5. Antrags- und Bewilligungsverfahren 

5.1 Die prüffähigen Anträge auf Gewährung der Zu-
schüsse sind an die ISB GmbH unter Verwen-
dung des dort erhältlichen Vordrucks zu richten. 

 Die ISB GmbH legt die Anträge einem Aus-
schuss von unabhängigen Sachverständigen 
vor, der darüber entscheidet, ob die vorgestell-
ten Produkt- bzw. Produktionsverfahrensent-
wicklungen als innovativ anzusehen sind. Bei 
Erfüllung der Förderungsvoraussetzungen neh-
men die vom Gutachterausschuss als innovativ 
bewerteten Produkt- und Produktionsverfah-
rens-entwicklungen an der Ausschüttung der für 
die Fördermaßnahme vorgesehenen Haus-
haltsmittel teil. 

5.2 Zuständige Stelle für Erlass, Abänderung und 
Aufhebung eines Bewilligungsbescheides sowie 
für den Erlass eines Rückforderungsbescheides 
ist die Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB) GmbH. 

6. De-minimis-Beihilfenregelung 

 Bei der gewährten Zuwendung handelt es sich 
um eine „de-minimis-Beihilfe“ nach der jeweils 
gültigen Definition im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften. 

7. Inkrafttreten 

 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01. Januar 
 2000 in Kraft. 


